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Geltungsbereich der Satzungist die gesamte unbeplante, im Zusammenhang bebaute Ortslage
gem. $ 34 Baugesetzbuch sowie alle durch Bebauungsplan gem. $ 30 Abs. 1, Abs. 3 BauGB
überplanten Teilgebiete der Ortsgemeinde Langenlonsheim.

$3

Diese Satzungtritt am 10. Juni 2000 in Kraft.

Langenlonsheim, den 07. Juni 2000

 


